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Allianz PIMCO Genussscheinfonds 

 
 
Die Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH kündigt hiermit die Verwaltungsrechte 

für das Sondervermögen Allianz PIMCO Genussscheinfonds gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 InvG mit 

Wirkung zum 31.07.2012.  

 

Mit Erlöschen des Rechts der Gesellschaft zur Verwaltung des Sondervermögens geht das Verfü-

gungsrecht über das Sondervermögen gemäß § 39 Abs. 1 InvG auf die Depotbank Commerzbank 

AG über. Die Depotbank wird das Sondervermögen gemäß § 39 Abs. 2 InvG abwickeln und an die 

Anleger verteilen. 

 

Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Sondervermögens ist seit dem 03.03.2009 ausge-

setzt und bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt, da eine Veräußerung von Vermögensgegenständen 

des Fonds angesichts der gegenwärtigen Illiquidität des Marktsegments für Genussscheine nicht zu 

angemessenen, die Interessen der Anleger wahrenden Preisen möglich wäre. Da die Gesellschaft 

nicht von einer baldigen und nachhaltigen Erholung dieses Marktsegments ausgeht, hat sie die Kün-

digung der Verwaltung des Sondervermögens beschlossen. Die Kündigung der Verwaltung tritt erst 

mit Wirkung zum 31.07.2012 in Kraft, weil zu diesem Zeitpunkt ein maßgeblicher Anteil der noch im 

Fondsvermögen befindlichen Genussscheine fällig ist. 
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